
64

ASI 10.6

G 1  Auslieferung 

Im Bereich der Auslieferung gibt es Gefährdungen durch den Straßenverkehr. Beim Belie-
fern der Verkaufsstellen und bei Pannen kommt es immer wieder zu Unfällen. 
Durch Heben und Tragen von Auslieferungsware wird das Muskel-Skelett-System belastet. 

Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann 
besteht Handlungsbedarf

Die Auslieferungsfahrzeuge werden 
regelmäßig gewartet, so dass ihr 
verkehrssicherer Zustand sicherge-
stellt ist. Darüber hinaus prüft das 
Auslieferungspersonal vor Schicht-
beginn die Wirksamkeit der Betäti-
gungs- und Sicherheitseinrichtun-
gen. 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Das Auslieferungspersonal wird 
über das sichere Verhalten im öf-
fentlichen Straßenraum (Beliefe-
rung der Verkaufsstellen, Verhalten 
bei Pannen und Unfällen) unterwie-
sen. 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Es stehen geeignete Hilfsmittel 
(z. B. Rollwagen) für das Be- und 
Entladen zur Verfügung. Die Be-
schäftigten werden unterwiesen, 
nicht zu viele Lasten auf einmal zu 
tragen.  

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

G Auslieferung
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Die Fahrtstrecken und Zeiten sind 
so geplant, dass Zeitdruck und 
Stress weitgehend vermieden wer-
den. Dadurch wird einem riskanten 
Fahrstil und Unachtsamkeit entge-
gengewirkt.  

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Das Auslieferungspersonal erhält 
die Gelegenheit, an einem Fahrsi-
cherheitstraining teilzunehmen. 
Trainingskarten können bei der BGN 
angefordert werden.
→  www.sicher-unterwegs-bgn.de

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Sicherheitsschuhe werden vom Be-
trieb zur Verfügung gestellt und von 
den Beschäftigten getragen.  

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Bei Gefährdungen im öffentlichen 
Straßenraum (z. B. bei Pannen) 
trägt das Auslieferungspersonal re-
flektierende Warnkleidung. Wenn 
ein Risiko durch andere am Verkehr 
Teilnehmende besteht, ist Warnklei-
dung auch beim Beliefern zu tragen. 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die auszuliefernde Ware wird so 
geladen, dass sie nicht verrutscht 
oder umkippt. Alle erforderlichen 
Hilfsmittel zur Sicherung der La-
dung sind vorhanden und werden 
von den Beschäftigten genutzt.
→  Unterweisungskarte "Ladungs-

sicherung"

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Bemerkungen / Beratungsbedarf:
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Empfohlene Prüffristen für wiederkehrende Prüfungen
(Auswahl)

Maschinen, Anlagen und Betriebsmittel un-
terliegen schädigenden Einflüssen, Abnut-
zung und Alterung. Dies kann dazu führen, 
dass sie nicht mehr in einem ordnungsge-
mäßen Zustand sind und es kommt zu Ge-
fährdungen für die Benutzenden. Daher 
müssen insbesondere alle Schutzeinrich-
tungen und Bauteile, von denen die Sicher-
heit der Beschäftigten abhängt, regelmäßig 
geprüft und bei Bedarf instandgesetzt oder 

ausgetauscht werden.

Sofern es keine in Vorschriften festgelegten 
maximalen Prüffristen gibt, sind diese durch 
eine Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln. 
Zu Ihrer Unterstützung bei der Festlegung 
der Prüffristen finden Sie hier die vorge-
schriebenen oder empfohlenen Prüffristen 
für verschiedene Prüfgegenstände, die in 
Fleischereibetrieben anzutreffen sind.

Prüfung durch … Prüffrist (*)

Aufzugsanlagen Zugelassene Überwa-
chungsstelle (ZÜS)

Hauptprüfung:
alle 2 Jahre (*)

Zwischenprüfung: mittig 
zwischen zwei Haupt-
prüfungen (*)

Dunstabluftanlagen Zur Prüfung befähigte 
Person

Jährlich

Ortsveränderliche elektrische 
Betriebsmittel

Zur Prüfung befähigte Per-
son (Elektrofachkraft)

Richtwert: 
alle 6 Monate; 
Maximalwert bei 
geringer Fehlerquote: 
jährlich, im Büro alle 
zwei Jahre

Ortsfeste Betriebsmittel und 
elektrische Anlagen

Zur Prüfung befähigte Per-
son (Elektrofachkraft)

Alle 4 Jahre

Feuerlöscher Fachkundiger (Wartung)
bzw. zur Prüfung befähigte 
Person (Prüfung des Druck-
behälters)

Alle 2 Jahre (*)

Ortsfeste Feuerlöschanlagen Zur Prüfung befähigte 
Person / Sachkundiger

Jährlich
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Flüssiggasanlagen
- ortsfest 
- ortsveränderlich
- mit Gasverbrauchseinrichtun-

gen in Räumen unter Erdgleiche

Zur Prüfung befähigte 
Person Alle 4 Jahre (*)

Alle 2 Jahre (*)
Jährlich (*)

Flüssigkeitsstrahler (Hochdruck-
reiniger)

Zur Prüfung befähigte 
Person

Jährlich

Gasgeräte, insbesondere deren 
Zündsicherungen 

Zur Prüfung befähigte 
Person, ggf. unterwiesener 
Beschäftigter

Jährlich

Kraftbetätigte Türen und Tore Sachkundiger Jährlich

Leitern und Tritte Zur Prüfung befähigte 
Person

Jährlich

Sicherheitseinrichtungen an 
Maschinen und Geräten (z. B. 
Verriegelungen, NOT-Halt)

Unterwiesener
Beschäftigter

Zur Prüfung befähigte 
Person

Arbeitstäglich auf 
Funktion

Jährlich

Räucheranlagen Zur Prüfung befähigte 
Person

Alle 6 Monate

Erläuterungen:

Zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS):
Prüfstelle, die von der zuständigen Landes-
behörde für bestimmte Aufgabenbereiche 
benannt und vom Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales bekanntgemacht wurde.

Sachkundiger:
Person, die auf Grund ihrer fachlichen Aus-
bildung und Erfahrung ausreichende Kennt-
nisse auf dem jeweiligen Gebiet hat, die mit 
dem einschlägigen Vorschriften- und Regel-
werk vertraut ist und den sicheren Zustand 
des zu prüfenden Gegenstands (Arbeitsmit-
tel, Einrichtung usw.) beurteilen kann.

Zur Prüfung befähigte Person: 
Zur Prüfung befähigte Person, die durch ihre 
Berufsausbildung, ihre Berufserfahrung und 
ihre zeitnahe berufliche Tätigkeit über die 
erforderlichen Kenntnisse zur Prüfung ver-
fügt.

Fachkundiger:
Sind in diesem Fall Sachkundige gemäß DIN 
14406-4: 2009-09 „Tragbare Feuerlöscher-
Teil 4: Instandhaltung“.

Unterwiesener Beschäftigter:
Beschäftigter, der angemessen und ausrei-
chend unterwiesen wurde, so dass er in der 
Lage ist, die Prüfungen durchzuführen und 
dabei Mängel zu erkennen.
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Prüfungen zum  Ex-Schutz
Räucheranlagen enthalten Bereiche, in de-
nen im nicht bestimmungsgemäßen Betrieb 
das Auftreten von gefährlicher explosions-
fähiger Atmosphäre nicht ausgeschlossen 
werden kann. Daher fallen Räucheranlagen 
in den Geltungsbereich der überwachungs-
bedürftigen Anlagen im Sinne von § 2 Ab-
satz 13 Betriebssicherheitsverordnung. 

Räucheranlagen sind daher vor der Inbe-
triebnahme sowie nach prüfpflichtigen Än-
derungen auf ihre Explosionssicherheit zu 
prüfen. Hierbei sind das im Explosions-
schutzdokument dargelegte Explosions-
schutzkonzept und die Zoneneinteilung zu 
berücksichtigen. 

Die Prüfung auf Explosionssicherheit ist 
wiederkehrend alle 6 Jahre erneut durch-
zuführen. Sofern keine Änderung am Anla-
genkonzept erfolgt, ist diese wiederkehren-
de Prüfung auf Explosionssicherheit durch 
die halbjährliche Wiederholungsprüfung der 
Räucheranlage abgedeckt.

(*) bei Prüffrist:
Maximal zulässige Prüffrist nach den jeweils 
einschlägigen Rechtsvorschriften.
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